
,. 

) 

\ 

Vereinbarung 

zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, 

den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

über die Brandbekämpfung, 

die technische Hilfeleistung und 

die Verletztenversorgung auf See 

(Generalvereinbarung) 
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Anlage 2







1 ) 

) 

In Anerkennung der Bund/Küstenländer-Vereinbarung über die Errichtung des 

Havariekommandos (HKV), in der sich der Bund und die Küstenländer gegenseitig 

verpflichtet haben, Vorsorge- und Abwehrmaßnahmen bei Unfällen auf See, insbesondere bei 

komplexen Schadenslagen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten des Bundes und der. 

Küstenländer, durch ein einheitliches und koordiniertes Vorgehen aller Einsatzkräfte 

durchzuführen und an Maßnahmen zur Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung und 

Verletztenversorgung auf See mitzuwirken, 

In Erwägung, dass gemäß § 35 Abs. 2 des Bundeswasserstraßengesetzes der Bund zur 

Unterhaltung des. Feuerschutzes, soweit Brände auf den Seewasserstraßen und den 

angrenzenden Mündungstrichtern der Binnenwasserstraßen den Verkehr behindern können, 

nach Maßgabe einer mit den Ländern zu schließenden Vereinbarung zuständig ist, 

In Erwägung, dass die Küstenländer entsprechend ihrer Ländergesetze für die 

allgemeine Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Verletztenversorgung auf 

Schiffen zuständig sind, 

vereinbaren auf Grundlage der HK.V und von§ 35 Absatz 2 Bundeswassers_traßengesetz 

folgendes: 

. § 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmung 

(1) Diese Vereinbarung gilt für die Brandbekämpfung, teclmische Hilfeleistung und die

Verletztenversorgung

1. in Gebieten, in denen die Bundesrepublik Deutschland aufgrund internationaler

Vereinbarungen außerhalb ihrer Ausschließlichen Wirtschaftszone Verpflichtungen

zur maritimen Notfallvorsorge zu erfüllen hat;

2. in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Bundesrepublik Deutschland;

3. auf den Seewasserstraßen im Sinne des§ 1 Absatz 2 Satz 1 des Bundeswasserstraßen

gesetzes und den angrenzenden Mündungstrichtern der Binnenwasserstraßen und auf
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§ 2 Sicherstellung der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung

und der Verlctztenvcrsorgung . 

(1) Der Bund stellt für die verkehrssichernde und allgemeine Schiffsbrandbekämpfung sowie 

für technische Hilfeleistung und die Verletztenversorgung im Geltungsbereich nach § 1
die in Anlage 1 aufgeführten bundeseigenen Schiffe und andere für diese Aufgabe 

geeignete Führungs- und Einsatzmittel bzw. deren spätere Ersatz-, Neubauten oder 

Ähnliches und deren seemännische Besatzung zur Verfügung. Die 

Entscheidungskompetenz des Bundes über die im Rah men der gesetzlichen Vorgaben zu
schaffenden Schiffskapazitäten für die Mariti me Notfallvorsorge und die Organisation des

Schiffsbetriebes bleibt unberührt Änderungen der in Anlage 1 aufgeführten Schiffe durch 

Ersatz oder Neubauten oder Ähnliches werden den anderen Vertragsparteien unter
Hinweis auf das Datum der Änderung unverzüglich mitgeteilt. Die Schiffe werden mit der
erforderlichen festen feuerwehrtechnischen Ausrüstung ausgestattet. Instandsetz�mgen,
Ersatzbeschaffungen sowie notwendige Wartungen zum Erhalt ihrer Funktionsfühigkeit
---==----

werden vom· Bund auf seine Kosten gewährleistet.
(2) Die Küstenländer halten im Geltungsbereich nach § 1 die in Anlage 1 aufgeführten .schiffe 

bzw. deren spätere Ersatzbauten und deren seemännische Besatzung zur
verkehrssichernden und allgemeinen Schiffsbrandbekämpfung sowie für technische 

Hilfeleistung und die Verletztenversorgung vor. Hierfür gelten die Regelungen des 

Absatzes 1 Sätze zwei bis vier entsprechend mit der Maßgabe, dass die dort genannten 

Verpflichtungen des Bundes von den Küstenländern übernommen werden. Eine 

Verpflichtung zur Ersatzbeschaffung eines in Anlage 1 aufgeführten Schiffes besteht nicht.
(3) Die . Küstenländer stellen für den Einsatz die nach dem Fachkonzept erforderlichen 

Leistungen mit den dafür aufgestellten Einheiten (im Folgenden Einheit.en) zur 

Verfügung. Die Küstenländer können dies auch im Rahmen einer Unterbeauftragung
sicherstellen. Die . Einheiten nach Satz 1 setzen sich zusammen· aus besonders
ausgebildeten und ausgerüsteten Feuerwehrleuten und Notärzten. Sie bestehen je nach 

Einsatzart aus einer oder mehrere1: Maritime Incident Response Group(s) First Response

(MIRG. First Response), einer oder mehrerer Maritime Incident Response Group(s)
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Group(s) Medical Response (M IRG Medical Response). Vorgehalten werden durch
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